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EvangeIisch-Reformierte Kirche Bückeburg;
Kirchenbeitragsbeschluss für die Jahre 2021 und 2022

Bek. d. MKv. 25. 11. 2020 - 36. 1-54063/5 -

Bezug: Bek. v. 6. 11. 2017 (Nds. MB1. S. 1485)

Der Kirchenbeitiagsbeschluss für die Jahre 2021 und 2022
vom 30. 9. 2020 ist un Einvernehmen mit dem MF genehmigt
worden und wird nach § 2 Abs. 9 KiStRG i. d. F. vom 10. 7.
1986 (Nds. GVBL S. 281), zuletzt geändert durch Artikel l des
Gesetzes vom 16. 12. 2014 (Nds. GVB1. S. 465), bekaimt ge-
macht:

Der als Anlage der Bezugsbekaimünachung veröffenüichte
Bürchenbeitragsbeschluss für die Jahre 2017 und 2018 gilt in-
halüich unverändert für die Jahre 2021 und 2022 fort.

- Nds. MB1. Nr. 55/2020 S. 1512

Evangelisch-Reformierte Kirche Stadthagen;
Kirchenbeitragsbeschluss für die Jahre 2021 und 2022

Bek. d. MKv. 25. 11. 2020 - 36. 1-54063/5 -

Bezug: Bek. v. 6. 11. 2017 (Nds. MB1. S. 1485)

Der Kü-chenbeitragsbeschluss für die Jalire 2021 und 2022
vom 30. 9. 2020 ist im Emvemehmen mit dem MF genehinigt
worden und wird nach § 2 Abs. 9 KiStRG i. d. F. vom 10. 7.
1986 [Nds. GVB1. S. 281), zuletzt geändert durch Aitücel l des
Gesetzes vom 16. 12. 2014 (Nds. GVB1. S. 465), bekannt ge-
macht;

Der als Anlage der Bezugsbekaxmtmachung veröffenüichte
Kirchenbeiü-agsbeschluss für die Jahre 2017 und 2018 gut in-
halüich unverändert für die Jahre 2021 und 2022 fort.

- Xds. MB1. Nr. 55/2020 S. 1512

Schulweglotsendienst;
Verkehrshelfer i. S. des § 42 Abs. 2 StVO

- Zeichen 356 -

Gem. RdErl. d. MK, d. MI u. d. MW v. l. 12. 2020
- 23.6-82112 -

- VORIS 22410 -

l. Der Schulweglotsendienst hat die Aufgabe, die Schülerin-
nen und Schüler öffenüicher und privater Schulen auf ihrem
Schulweg vor den Gefahren des Süraßenverkehrs zu schützen.
Dies gut auch für die Teiüiahme an Schulveranstaltungen au-
ßerhalb des Schulgeländes.
2. Träger des Schulweglotsendienstes sind die Schulen. Die
Anregung zur Emrichtung eines Schulweglotsendienstes kami
von der Schule, der örtlichen PolizeidienststeUe, der Sü-aßen-
verkehrsbehörde oder der Verkehrswacht ausgehen. Die Ent-
Scheidung über die Einrichtung teifft der Schulvorstand im
Einvernehmen mit der Eltern- und Schülervertretung nach
Aahörung der ördichen PolizeidienststeUe und der Straßen-
verkehrsbehörde. Die Zweckmäßigkeit ist nach den örtlichen
Verkehrsverhältnissen zu beurteilen.
3. Für den Schulweglotsendienst dürfen Schülerinnen und
Schüler vom 7. Schuljahr an, sofern sie das 13. Lebensjahr
vollendet haben, und Volljährige zugelassen werden. Voraus-
Setzung sind Freiwilligkeit, persönliche Eignung und bei Min-
derjährigen das schriftliche Einverständnis der Erziehungs-
berechtigten. Persönliche Eignung und notwendige Kenntuisse
für die Schulweglotsentäügkeit sind auf geeignete Weise fest-
zustellen.

4. Die Schulweglotsinnen und Schulweglotseii sind vor Be-
ginn ihres Dienstes entsprechend auszubilden. Für die Aus-
büdung gelten die als Anlage beigefügten "RichÜinien für die
Ausbildung von Schulweglotsümen und Schulweglotsen". An

den einzehien Ausbilduagsstunden können eine Polizeibeam-
tin, ein Polizeibeamter und/oder eme Lehrkraft teilnehmen. Vor
und bei Abschluss der Ausbildung sind die Schulweglotsin-
nen und Schulweglotsen daraiif hinzuweisen, dass sie nicht
regelnd m den Verkehr eingreifen dürfen.
5. Die Schulweglotsümen und Schulweglotsen verwenden
während ihres Dienstes die von der Verkehrswacht gestellte
Ausrüstung.
6. Für jeden Schulweglotsen-Stützpunkt sollte eine erfahrene
Polizeibeamtta, em erfahrener Polizeibeamter oder ein Mitglied
der örtlichen Verkehrswacht als Beü-euerm oder Beü-euer be-
summt werden.

7. Die Schule steUt mit Unterstützung einer Betoeuerin oder
eines Betreuers für die Schulweglotsinnen und Schulweglot-
sen im Einvernehmen mit der örtlichen Polizeidienststelle ei-
nen Plan auf, der die Dienstzeiten, die Fahrbalmübergänge und
andere SteUen, an denen die Schulweglotsmnen und Schul-
weglotsen tätig sem sollen, fesüegt. Über einen von diesem
Plan abweichenden Dienst, z. B. bei Schulveraastaltimgen, ist
die örtliche Polizeidienststelle vorher zu unterrichten.

8. Während des ersten Monats ihres Dienstes soU die Beü-eu-
ung auch eine parüelle Unterstützung bei der praküschen Auf-
gabenwahrnehmimg der Schulweglotsmnen und Schulweg-
lotsen umfassen, bis diese die nötige Sicherheit und Erfahrung
gewonnen haben. Danach smd die Schulweglotsinnen und
Schulweglotsen im Rahmen des Sü-eifendienstes von der Poli-
zei zu beaufsichügen; dies gilt besonders für Tage mit schlech-
ten Sichtverhälüiissen (Nebel, Schneefall).

Soweit möglich, soUte dann die Sicherung des Schulweges
von der Polizei übemommen werden. Die Schülerinnen und
Schüler sind ggf. zur Einstellung ihres Dienstes zu veranlassen.

Von Zeit zu Zeit fahren die mit der Ausbüdung Beauftrag-
ten mit den Schulweglotsimien und Schulweglotsen einen Er-
fahnmgsaustausch und praktische Übungen durch.
9. In Ausübung ihrer Verkehrshelfertäügkeit genießen Schü-
lerinnen, Schüler und Volljährige gesetzlichen UnfaUversi-
chenmgsschutz beim örtlich zuständigen Gememde-Unfaü-
versichenmgsverband. Etwaige aus dieser Tätigkeit resultie-
rende Haftpflichtansprüche werden bei Schülerümen und Schü-
lern vom Kommunalen Schadenausgleich abgedeckt. Ein ent-
sprechender Haftpflichtschutz ist bei enwachsenen Schulweg-
lotsinnen und Schulweglotsen sicherzustellen.
10. Dieser RdErl. tritt am l. l. 2021 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2026 außer Kraft.

An die
Polizeibehörden und -dienststellen,
Landkreise, kreisfreien Städte und selbständigen Städte
Schulen

- Kds. MB1. Nr. 5S/2020 S. 1512

Anlage

RichÜinien für die Ausbildung
von Schulweglotsinnen und Schulweglotsen

l. Die Entwicklung des modernen Straßen-
Verkehrs imd der Verkehrsunfälle, Sinn und
Zweck des Schulweglotsendienstes, Einfüh-
rang in die StVO, Erläuterung der für den
Fußgäager-
Vorschriften (insbesondere die §§ l, 2, 8,~11,
25, 26, 37, 43, 48 StVO) sowie der Verkehrs-
zeichen und Verkehrsemrichtuagen

2. Grundsätzliche Ausfühnuigen über die
Geschwindigkeit und den Bremsweg
[Anhaltesü-ecke] von Kraftfahrzeugen und
über das Verhalten bei Verkehrsfiefahren
(Straßen- und Wetterverhältnisse)

3. Praküsche Ausbildunß auf dem Schulhof
aufgrund der vermittelten theoretischen
Kenntaisse, Aiiftreten, Ausriistimg und
Aufgabe der Schulweglotsirmen uiid
Schülweglotsen, Übungen zwecks Sicherung
der Schulwege

4 Stunden.

2 Stunden.

2 Stunden.

1512



Nds. MB1. Nr. 55/2020

6.

Praktische und_Üieoreüsche Wiederholung
des bisherigen Stoffes 2 Stunden.

Einweisung am künftigen Emsatzort,
Sicherung des Überweges 2 Stunden.
Die Landesverkehrswacht stellt einen Leitfaden zur Verfü-
gung.

G. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
imd Digitalisierung

Richtlinie über die Gewährung
von außerordenüichen Wirtschaftshilfen

für vom Lockdo^vn betroffene Unternehmen
für November 2020 ("Novemberhilfe")

Erl. d. MW v. 20. 11. 2020 - 35-32329/1400 -

- VORIS 77000 -

Bezug: a) Erl. v. 16. 9. 2020 (Nds. MB1. S. 949)
- VORIS 77000 -

b) Erl. v. 20. 10. 2020 (Nds. MB1. S. 1180)
- VORIS 77000 -

l. Zweck, Rechtsgrundlage

1. 1 Das Land gewährt aiißerordenüiche Wirtschaftshilfen als
Novembeihüfe des Bundes nach Maßgabe dieser RichÜmie und
der allgemeinen haushaltsrechüichen Bestimmungen in Form
von Büligkeitsleistungen gemäß § 53 BHO und § 53 LHO als frei-
willige Zahlung, wenn Unternehmen, Soloselbständige und
selbständige Angehörige der Freien Berufe aufgrund der coro-
nabedingten Betriebsschließungen und/oder Betoiebseinschrän-
kungen infolge des Beschlusses von Bund und Ländern vom
28. 10. 2020 (abrufbar über https://www. bundesregierung. de/
breg-de/aktuelles/videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-
den-regierungschefmnen-und-regierungschefs-der-laender-
am-28-oktober-2020-1805248 ) - im Folgenden: Buad-Länder-
Beschluss - aufgrund des § 10 der Niedersächsischen Coro-
na-Verordnung vom 30. 10. 2020 (Nds. GVB1. S. 368) in der
jeweüs geltenden Fassung (sog. Lockdown) erhebliche Um-
satzausfäüe erleiden,

l. 2 Die Gewährung der Novemberhilfe erfolgt auf Gnmdlage
der Bekaimünachuag der zweiten geänderten Regelung zur
vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusam-
menhang mit dem Ausbmch von COVID-19 ("Zweite Geän-
derte Bundesregeliuig Kleinbeihilfen 2020") des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft und Energie vom 3. 8. 2020 (BAaz AT
11. 08. 2020 Bi] - im Folgenden: Kleinbeüiilfeiu-egelung 2020
- in der jeweils geltenden Fassung. Kumulativ kann die Ver-
Ordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. 12.
2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-
minimis-Beihilfen (ABI. EU Nr. L 352 S. l), geändert durch
Verordnimg (EU) 2020/972 der Kommission vom 2. 7. 2020
(ABI. EU Nr. L 215 S. 3], - Folgenden: De-minünis-Verord-
nung - angewandt werden. Alternativ oder kumulaüv kann
die Föidemng auch auf der Grundlage der Regelung zur Ge-
Währung von Unterstützung für ungedeckte Fixkosten im Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik Deutschland un Zusammen-
hang mit dem Ausbmch von COVID-19 ("Bundesregelung
Fbckostenhilfe 2020") des Bundesmmisteriums für Wirtschaft
und Energie vom 20. 11. 2020 (abrufbar über https://www. ue-
berbmeckungshilfe-imtemehmen.de) gemäß der Genehmigimg
der Europäischen Kommission SA.59289 vom 20. 11. 2020 ei-
folgen - im Folgenden: Bundesregeluag Fbckostenhilfe 2020
- m der jeweils geltenden Fassung.

Daneben gelten die Maßgaben der "Ergänzenden Verwal-
tungsvereinbarung Novemberhüfe" zwischen dem Nieder-
sächsischen Mimsterium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr imd

Digitalisienmg und dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie in Vertretung für die Bimdesrepublik Deutsch-
land vom 13. 11. 2020 (nicht veröffenüicht) und die "VoU-
zugshinweise für die Gewahmng von Corona-Novemberhüfe"
des Bundesmüüsteriums für Wirtschaft und Energie vom
13. 11. 2020 (nicht veröffenüicht).

Es besteht kein Rechtsanspmch auf Gewährung der BiUig-
keitsleistung. Die BewiUigimgssteüe entscheidet über den An-
trag aiifgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Billigkeitsleistung
Die Leistungen sollen durch einen Beitrag zur Kompensaäon

des UmsatzausfaUs die wirtschaftliche Existenz von Unter-
nehmen, Soloselbständigen und selbständigen Angehörigen
der Freien Berufe sichern, die infolge des Bund-Länder-Be-
Schlusses aufgrund des § 10 der Niedersächsischen Corona-
Verordnung (sog. Lockdown) von coronabediagteii Betriebs-
Schließungen und/oder Betriebseinschiänkungen un Novem-
her 2020 betroffen sind und deshalb erhebliche Umsatz-
ausfälle erleiden.

3. Definitionen zur Antragberechtigung
3. 1 Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien
Berufe sind dann i. S. der Nummer 4. 1 un Haupterwerb taug,
wenn sie die Summe ihrer Emkünfte im Jahr 2019 zu mmde-
stens 51 % aus ihrer gewerblichen oder freiberuflichen Tätig-
keit erzielen. Wurde die gewerbliche oder freiberufliche Tä-
ügkeitnach dem 31. 10. 2019 aufgenommen, ist auf die Sum-
me der EirAünfte seit Aufnahme der Tätigkeit abzustellen.
3. 2 Als Unternehmen i. S. der Nummer 4. 1 gilt jede recht-
lich selbständige Einheit unabhängig von ihrer Rechtsform,
die wirtschafdich am Markt taug ist und zummdest eme Be-
schäftigte oder einen Beschäfügten hat, einschließlich öffent-
licher Unternehmen. Betriebsstätten oder Zweigniederiassun-
gen desselben Unternehmens gelten nicht als rechüich selb-
ständige Einheit. Diese Ausfübrungen gelten unbeschadet des
für die Einhaltung des Beihüferechts maßgeblichen beihüfe-
rechüichen Unteraehmensbegiiffs.
3. 3 Als Sozialuntemehmen (gemeinnützige Unternehmen)
gelten nach den §§ 51 ff. AO steuerbegünstigte Unternehmen,
Organisaüonen und Einrichtungen unabhängig von ihrer
Rechtsform, sofern sie dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig
sind.

3.4 Als Soloselbständige gelten Antoagstellende, die kerne
Mitarbeiterümen und Mitarbeiter beschäftigen (Anzahl der
Beschäftigten i. S. der Nummer 3. 6 unter eins),
3. 5 Verbundene Unternehmen sind Unternehmen. die zu-

mindest eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
a) Ein Unternehmen ist verpflichtet, einen konsolidierten

Jahresabschluss zu erstellen.
b) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der

Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unterneh-
mens.

c] Ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglie-
der des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums
eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberu-
fen.

d) Ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Un-
ternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer
Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschen-
den Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben.

e) Ein Unternehmen, das Aküonär oder Gesellschafter eines
anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen
Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unterneh-

mens getroffenen Verembarung die alleinige Konfa-oUe über
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder
Gesellschaftern aus.

Die genannten Voraussetzungen für den Status des verbun-
denen Unternehmens gelten in gleicher Weise bei der Umkeh-
rung der genannten Beziehungen zwischen den betrachteten
Unternehmen als erfüllt. Unternehmen, die diu-ch ein oder
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